
Anlage 

zu § 1 Abs. 7 der Satzung über die Straßenreinigung in der Samtgemeinde Freden (Leine) 

 
 
Verzeichnis der Straßen bzw. Straßenteile, bei denen die Reinigung der Fahrbahnen 

(einschließlich des Winterdienstes) nicht den Grundstückseigentümern oder den ihnen 

gleichgestellten Personen übertragen ist: 

 
Gemeinde Everode 

Hauptstraße   K 404  

 

Gemeinde Freden (Leine) 

Alfelder Straße  L 486  

Winzenburger Straße  L 486  

Am Schillerplatz   L 487 (Teilstück bis zur Leinebrücke) 

Bachstraße   L 487 (ab Leinebrücke bis Einmündung Greener Straße 

Bachstraße   K 402 (ab Einmündung Greener Straße) 

Herrenkamp   K 402 

Greener Straße  L 487 

Obere Bachstraße  K 401(ab Einmündung Bachstraße bis Ammenser Straße) 

Ammenser Straße  K 401 

Meimerhausen, Dorfstraße L 486 

 

Gemeinde Landwehr 

Ohlenrode, Fredener Straße L 486  

Ohlenrode, Am Thie  L 486 

Eyershausen, Hauptstraße K 323 

 

Gemeinde Winzenburg 

K 404 vom Grundstück Stitz bis zur Einmündung L 486 

Am Gehrkamp   L 486 

Westerberg, Am Westerberg L 486 

 
 
1. Für die Fahrbahnen der oben genannten Straßen bzw. Straßenteile ist die 

Samtgemeinde Freden (Leine) reinigungspflichtig (einschließlich des Winterdienstes). 
 
2. Die Reinigung einschließlich des Winterdienstes der Gehwege, Gossen, Radwege, 

Parkspuren, Grün-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen an den oben genannten 

Straßen obliegt weiterhin den in § 1 Abs. 2 sowie Abs. 4 bis 6 angeführten Pflichtigen. 

 


